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Nr. 44 Oö. KAG-Novelle 2003
(XXV. Gesetzgebungsperiode: Regierungsvorlage Beilage Nr. 1658/2003, Ausschussbericht Beilage Nr. 1692/2003, 52. Landtagssitzung)

Nr. 44

L a n d e s g e s e t z ,

mit dem das Oö. Krankenanstaltengesetz 1997
geändert wird 

(Oö. KAG-Novelle 2003)

Der Oö. Landtag hat beschlossen:

Artikel I

Das Oö. Krankenanstaltengesetz 1997, LGBl. Nr. 132,
zuletzt geändert durch das Landesgesetz LGBl. Nr.
112/2002, wird wie folgt geändert:

1. Im § 1 Abs. 3 Z. 3 wird der Punkt am Ende durch einen
Strichpunkt ersetzt; folgende Z. 4 wird angefügt:
"4. die Österreichische Agentur für Gesundheit und

Ernährungssicherheit GmbH."

2. Im § 18 Abs. 4 werden die Z. 7 und 8 durch folgende
Z. 7 bis 9 ersetzt:

"7. einem Mitglied der Patientenvertretung (§ 13);
8. einer Vertreterin oder einem Vertreter der organi-

sierten Menschen mit Behinderung;

9. einer weiteren, nicht unter die Z. 1 bis 8 fallenden
Person, die mit der Wahrnehmung seelsorgeri-
scher Angelegenheiten in der Krankenanstalt
betraut ist oder sonst über die entsprechenden
ethischen Kompetenzen verfügt."

3. Nach § 41 wird folgender § 41a eingefügt:

"§ 41a
Arzneimittelkommission

(1) Die Rechtsträger von Krankenanstalten haben
für bettenführende Krankenanstalten hinsichtlich der
Auswahl und des Einsatzes von Arzneimitteln Arznei-
mittelkommissionen einzurichten. Eine Arzneimittel-
kommission kann auch für mehrere Krankenanstalten
eingerichtet werden.

(2) Die Arzneimittelkommission hat insbesondere
folgende Aufgaben:

1. Erstellung einer Liste der Arzneimittel, die in der
Krankenanstalt Anwendung finden (Arzneimittel-
liste), unter Kennzeichnung jener Arzneimittel, die
der Dokumentationspflicht nach dem Ärztegesetz
1998 unterliegen;

2. Adaptierung der Arzneimittelliste;
3. Erarbeitung von Richtlinien über die Beschaffung

von und den Umgang mit Arzneimitteln.

(3) Bei der Erfüllung ihrer Aufgaben hat die Arznei-
mittelkommission insbesondere nachstehende Grund-
sätze zu berücksichtigen:

1. Für die Anwendung der Arzneimittel ist ausschließ-
lich der Gesundheitszustand der Patientinnen und
Patienten maßgeblich.

2. Die Auswahl und Anwendung der Arzneimittel darf
nur nach den Grundsätzen und anerkannten Metho-
den der medizinischen und pharmazeutischen Wis-
senschaft erfolgen.

3. Die Erstellung und Adaptierung der Arzneimittelliste
hat unter Bedachtnahme auf den Anstaltszweck und
das Leistungsangebot so zu erfolgen, dass die
gebotene Versorgung der Patientinnen und Patien-
ten mit Arzneimitteln sichergestellt ist.

4. Bei Krankenanstalten, die ganz oder teilweise der
Forschung und Lehre einer medizinischen Fakultät
dienen, ist darüber hinaus zu gewährleisten, dass
diese ihre Aufgaben auf dem Gebiet der univer-
sitären Forschung und Lehre uneingeschränkt erfül-
len können.

(4) Bei der Erarbeitung von Richtlinien über die
Beschaffung von und den Umgang mit Arzneimitteln ist
neben den Grundsätzen gemäß Abs. 3 auch auf die
Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit Bedacht zu
nehmen, insbesondere, dass 

1. von mehreren therapeutisch gleichwertigen Arznei-
mitteln das ökonomisch günstigste gewählt wird,

2. gegebenenfalls statt der Verordnung von Arzneimit-
teln überhaupt andere, z.B. therapeutisch gleich-
wertige Maßnahmen, die zweckmäßiger und wirt-
schaftlicher sind, ergriffen werden,

3. bei der Verordnung von Arzneimitteln für die Ver-
sorgung nach der Entlassung von mehreren thera-
peutisch gleichwertigen Arzneimitteln das im Fall
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einer entgeltlichen Beschaffung ökonomisch güns-
tigste gewählt und, wenn medizinisch vertretbar,
das vom Hauptverband der österreichischen Sozi-
alversicherungsträger herausgegebene Heilmittel-
verzeichnis und die darin enthaltenen Richtlinien für
die ökonomische Verschreibweise berücksichtigt
werden.

(5) Die Rechtsträger von Krankenanstalten haben
dafür Sorge zu tragen, dass die in der Arzneimittelliste
enthaltenen Arzneimittel in der Krankenanstalt Anwen-
dung finden und dass bei Abweichung von der Arznei-
mittelliste im Einzelfall die medizinische Notwendigkeit
dieser Abweichung der Arzneimittelkommission
nachträglich zur Kenntnis zu bringen und zu begrün-
den ist.

(6) Der Arzneimittelkommission gehören jedenfalls
folgende in der Krankenanstalt tätige Personen an:

1. eine Ärztin oder ein Arzt mit fachlicher Eignung und
der Berechtigung zur selbständigen Berufsaus-
übung als Vorsitzende oder Vorsitzender;

2. eine Vertreterin oder ein Vertreter des Verwaltungs-
dienstes;

3. a) eine Krankenhaushygienikerin oder ein Kran-
kenhaushygieniker oder

b) eine Hygienebeauftragte oder ein Hygienebe-
auftragter oder

c) eine Antibiotikabeauftragte oder ein Antibiotika-
beauftragter;

4. a) eine Anstaltsapothekerin oder ein Anstaltsapo-
theker oder

b) eine Konsiliarapothekerin oder ein Konsiliarapo-
theker.

(7) Die Mitglieder der Arzneimittelkommission sind
vom Rechtsträger der Krankenanstalt zu bestellen. Bei
der Bestellung ist darauf zu achten, dass Frauen und
Männer möglichst ausgewogen vertreten sind. Für
jedes Mitglied ist ein in gleicher Weise qualifiziertes
Ersatzmitglied zu bestellen. Die Bestellung ist der Lan-
desregierung anzuzeigen.

(8) (Verfassungsbestimmung) Die Mitglieder und
Ersatzmitglieder der Arzneimittelkommission sind in
Ausübung ihrer Tätigkeit in der Arzneimittelkommissi-
on weisungsfrei.

(9) Die Arzneimittelkommission ist beschlussfähig,
wenn die oder der Vorsitzende oder ein für diese Per-
son bestelltes Ersatzmitglied und zwei weitere Mitglie-
der oder deren Ersatzmitglieder anwesend sind. Die
Arzneimittelkommission fasst ihre Beschlüsse mit
Stimmenmehrheit, bei Stimmengleichheit entscheidet
die Stimme der oder des Vorsitzenden. Eine Stimm-
enthaltung ist unzulässig.

(10) Die Arzneimittelkommission hat das Nähere,
insbesondere über die Einberufung und den Ablauf der
Sitzungen, in einer Geschäftsordnung festzulegen, die
der Landesregierung anzuzeigen ist.

(11) Die Geschäftsordnung ist innerhalb von drei
Monaten ab Einlangen der Anzeige zu untersagen,
wenn sie den Aufgaben und Zielsetzungen der Arznei-
mittelkommission nicht entspricht; andernfalls gilt die
Geschäftsordnung als genehmigt.

(12) Über jede Sitzung der Arzneimittelkommissi-
on ist ein Protokoll aufzunehmen. Die Protokolle sind
dem Rechtsträger und der kollegialen Führung der
Krankenanstalt zur Kenntnis zu bringen."

4. Dem § 43 Abs. 4 wird folgender Satz angefügt:

"Das Gutachten ist von der Landesregierung dem
Rechtsträger der Krankenanstalt vorzulegen; die
Besetzung der Stellen durch den Rechtsträger darf
erst nach Vorliegen des Gutachtens erfolgen."

5. § 50 Abs. 3 lautet:
"(3) Über alle ambulanten Untersuchungen und

Behandlungen sind Aufzeichnungen zu führen, in
denen die untersuchten und behandelten Personen
unter fortlaufender Ambulanz-Zahl, mit Vor- und
Familiennamen, Geburtsdaten und Anschrift, unter
Anführung der Vorgeschichte der Erkrankung (Anam-
nese), der Diagnose und der Therapie sowie allen-
falls des Kostenträgers und der Ambulanzgebühr ein-
zutragen sind. Die Eintragung des Vor- und Famili-
ennamens, der Geburtsdaten und der Anschrift kann
unterbleiben, wenn Frauen, die während der
Schwangerschaft ambulant untersucht und behan-
delt werden, dies verlangen."

6. Im § 63 Abs. 2 erster Satz wird die Wortfolge "Perso-
nen, die über keinen Wohnsitz im Bundesgebiet ver-
fügen," durch die Wortfolge "ausländischen Staats-
angehörigen" ersetzt.

7. Im § 63 Abs. 2 Z. 5 entfallen die Worte "und die in
Österreich einen Wohnsitz haben".

8. Im § 64 Abs. 2 wird das Zitat "§ 28 des Krankenan-
staltengesetzes" durch das Zitat "§ 28 des Bundes-
gesetzes über Krankenanstalten und Kuranstalten"
ersetzt.

9. Im § 86c Abs. 2 wird nach dem dritten Satz folgender
Satz eingefügt:
"Wird innerhalb einer von der Landesregierung zu
bestimmenden angemessenen Frist von mindestens
sechs Wochen kein Vorschlag erstattet, der den
geforderten Voraussetzungen entspricht, ist die Lan-
desregierung bei der Bestellung der Mitglieder oder
Ersatzmitglieder nicht an das Vorliegen eines Vor-
schlages gebunden."

10. § 88 Abs. 1 Z. 2 lautet:
"2. ferner gelten § 37, § 41a, ausgenommen Abs. 4,

§ 47 und § 48 Abs. 1 zweiter und dritter Satz, 
§ 48 Abs. 2 und 4, § 50, § 51, § 53 und § 54 sowie
§ 56 Abs. 1 zweiter und dritter Satz; § 41a Abs. 4,
§ 52 und § 62 Abs. 2 gelten nur für gemeinnützi-
ge private Krankenanstalten;"

11. § 92 lautet:
"§ 92

Blutabnahme in Vollziehung der Straßenver-
kehrsordnung 1960

Hat eine diensthabende Ärztin oder ein dienstha-
bender Arzt einer öffentlichen Krankenanstalt gemäß
der Straßenverkehrsordnung 1960 eine Blutabnahme



Landesgesetzblatt für Oberösterreich,  Jahrgang 2003,  44. Stück,  Nr. 44 Seite 121

1. zum Zweck der Bestimmung des Blutalkoholge-
haltes oder

2. nach Feststellung einer Beeinträchtigung, die auf
eine Suchtgifteinnahme schließen lässt,

vorzunehmen, ist der Rechtsträger der öffentlichen
Krankenanstalt verpflichtet, der diensthabenden Ärz-
tin oder dem diensthabenden Arzt die zur Blutabnah-
me erforderlichen Einrichtungen der Anstalt zur Ver-
fügung zu stellen."

12. § 102a lautet:

"§ 102a

Verweisungen

Soweit in diesem Landesgesetz auf Bundesgeset-
ze verwiesen wird, sind diese in folgender Fassung
anzuwenden:

- Allgemeines Sozialversicherungsgesetz (ASVG),
BGBl. Nr. 189/1955, zuletzt geändert durch das
Bundesgesetz BGBl. I Nr. 169/2002;

- ArbeitnehmerInnenschutzgesetz, BGBl. Nr.
450/1994, zuletzt geändert durch das Bundesge-
setz BGBl. I Nr. 159/2001;

- Ärztegesetz 1998, BGBl. I Nr. 169, zuletzt geän-
dert durch das Bundesgesetz BGBl. I Nr. 91/2002;

- Arzneimittelgesetz, BGBl. Nr. 158/1983, zuletzt
geändert durch das Bundesgesetz BGBl. I Nr.
65/2002;

- Asylgesetz 1997, BGBl. I Nr. 76, zuletzt geändert
durch das Bundesgesetz BGBl. I Nr. 126/2002;

- Bauern-Sozialversicherungsgesetz (BSVG),
BGBl. Nr. 559/1978, zuletzt geändert durch das
Bundesgesetz BGBl. I Nr. 169/2002;

- Bundesgesetz über die Dokumentation im
Gesundheitswesen, BGBl. Nr. 745/1996, zuletzt
geändert durch das Bundesgesetz BGBl. I Nr.
5/2001;

- Bundesgesetz über Krankenanstalten und Kuran-
stalten (KAKuG), BGBl. Nr. 1/1957, zuletzt geän-
dert durch das Bundesgesetz BGBl. I Nr. 90/2002; 

- Bundesgesetz über die Regelung der gehobenen
medizinisch-technischen Dienste (MTD-Gesetz),
BGBl. Nr. 460/1992, zuletzt geändert durch das
Bundesgesetz BGBl. I Nr. 65/2002;

- Bundesgesetz über die Regelung des medizi-
nisch-technischen Fachdienstes und der Sanitäts-
hilfsdienste (MTF-SHD-G), BGBl. Nr. 102/1961,
zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. I
Nr. 169/2002;

- Datenschutzgesetz 2000, BGBl. I Nr. 165/1999,
zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. I
Nr. 136/2001;

- Eisenbahnenteignungsgesetz 1954, BGBl. Nr.
71/1954, zuletzt geändert durch das Bundesge-
setz BGBl. I Nr. 191/1999;

- Gesundheits- und Krankenpflegegesetz, BGBl. I
Nr. 108/1997, zuletzt geändert durch das Bundes-
gesetz BGBl. I Nr. 65/2002;

- Gewerbliches Sozialversicherungsgesetz
(GSVG), BGBl. Nr. 560/1978, zuletzt geändert
durch das Bundesgesetz BGBl. I Nr. 169/2002;

- Heeresversorgungsgesetz, BGBl. Nr. 27/1964,
zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. I
Nr. 150/2002;

- Strahlenschutzgesetz, BGBl. Nr. 227/1969, zuletzt
geändert durch das Bundesgesetz BGBl. I Nr.
146/2002;

- Straßenverkehrsordnung 1960, BGBl. Nr. 159,
zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. I
Nr. 128/2002;

- Unterbringungsgesetz, BGBl. Nr. 155/1990,
zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. I
Nr. 12/1997."

Artikel II

(1) Dieses Landesgesetz tritt mit dem seiner Kundma-
chung im Landesgesetzblatt für Oberösterreich folgenden
Monatsersten in Kraft.

(2) Beurteilungen der Ethikkommissionen, die zum
Zeitpunkt des In-Kraft-Tretens dieses Landesgesetzes
anhängig sind, sind von den Ethikkommissionen in ihrer
bisherigen Zusammensetzung zu Ende zu führen.

Die Erste Präsidentin Der Landeshauptmann:
des Oö. Landtags:
Angela Orthner Dr. Pühringer
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